
In Wahrh 1U Llich ernstie unt+atsächlich
vorhandene Schwierigkeit GEGENdtıie Bekenntnisschule und das15}

LE herrschende Staatsauffassung. Die: modernen Staaten muüßten,
il  3 diese Forderung Z erfüllen, den We: der Totalıtät aufgeben,

S1C ach der Niıederwerfung des Faschismus vielen Stuk-
beıbehalten en, uUund die iıchtungder Naturrecht

vorgezeichneten Subsidiarität einschlagen. Das verlangt C111 Um:
denken VON den Regierungen, dıe MNINnNeTr mehr sıch selbst

nıd das Staatswohl die Stelle des Volkes und Volkswohles
setzen; das ordert Sfelbstbgschei_-d_un_g ; dier politischen Par-
teien, dıe unter der demokratischen Maske der Volksvertretung
111er mehr e11e dıktatorische Volksbeherrschun: ausüben; das

deutet C111 pfer ‚WOT allem und Sd ‚esonders für die Buro-
kratıe der die als Hauptnutznıeß auchSchulverwaltung,
Hauptantreiber Schultotalitarismus i1st Gerade darum aber
stellt die Verwirklichung der Bekenntnisschule anz alr-

kanten Meilenstein auf dem ege ZATEC wahren Demokratie dar
Deutlichkeit de1ıMit dı1ıesem Gedanken TI wıeder 111 aller

den auch dıeTo gesellschaftliche RKahmen Erscheinung,
Schulfrage eiNngespannt 1st1 An ih entscheıdet sıch e1n funda-

entales üuck der Sesamten soz1alen Fntwıcklun für die
Zukunft

. Pastoralfragen
Testament Rachsucht auf dem Sterbebett. Eın Neißiger

und wegen SC1IHNEI LU  eı vielbegehrter immMermann War mM1
1T Tau glücklich verheiratet. HS gab äufig Streit,

weıl die Frau ihre hauswirtschaftlichen Pflichten verabsäumte;
War sehr auhng, WeNnNn der Mann hungrig heimkam und br

SsSsen wünschte, keine Mahlzeit gerichtet, obwohl der Verdiener
War der Familie Auch SONSLT War die Tau schlampı der
utterun: der Ziegen und anderen Dingen. Hie und da artete

der häuslicheZank Tatlıchkeiten seltens des Mannes Aaus
der Familie lebt als IN Haus:‘ C1Nn jehsohn,. der

O06 weder charakterlich noch beruflich etwas wert 1st und NU.  F
auUf Kosten des Ziehvaters lebt, obwohl mi1t seiıinen Jahren
längst C111 CO selber verdienen köonnte Nun kommtt miıt
der Tau des Zimmermanns, M1T der j1ehmutter ZU. Sterben

1eSe wiıll sich NUu  ®) och auf dem Sterbebett ihrem Manne
die unfeine Behandlung während des Ehelebens rachen, indem

S1e 1mM Testament die ihr zugehörige alfte des Besitzes des
Kleinhauses un der Wirtschaft)— (Gäanze dem 1ehsohne VeL -
MaC der ungeraten 1ISt Die rachsüchtige FLaUu weiß nämlich
gan guft, daß 1Nr Mannn dadurch gezwungen WITrd, das Haus
verlassen, weil NI der verbleibenden alfte nichts anfangen
annn und weil auch nicht imstande 1ST, die Häl{fte der Frau
dem Ziehsohne auszuzahnlen Der Mannn 1ST also buchstäblich E ”

\ A

‚erledigt‘; da VO  5 em Besitz die Hälfte abtreten MU. und
eın Zusammenleben miıt dem Ziehsohne undenkbar ist. Auf die



ernsten Vorstellungen eines Priesters, dem dieser Racheplan MI
geteilt worden War, entigegnet die sterbende Frau: „Ich verzeihe
ıihm Ja,
rächen.“

aber ich will mich UrCc iese Testamentsabfassung
Wiıe hat sich der verantwértliche eelsorger zu verhalten:
wenn die Frau ihm diese C} 1ın der Beichte m1tTtel.

b) wenn der Seelsorger außerhalb der Beıichte schon vorher da=
VO':  5 erfahren hat;
WE der Seelsorger erst ‚aCchn dem Versehgang diavon
Der vorliegende Fall bietet VOT allem ZWEe1 Schwierigkeiten.

Die erste Desteht 1n der Lösung der rage Ist der KRacheplan der
Frau TOTZ der Versicherung „Ich verzeihe ihm“ objektiv un
auch subjektiv Sschwer sun  al  '9 daß die Tau NUur annn 109=
gesprochen werden kann, WwWenn S1e den lan aufgıbt und das
bereits ausgefertig  te Testament unwiıirksam macht? Die zweiıte
Schwierigkeit besteht 1ın der Lösung der ra Wıe annn der
efahr des Ärgernisses egegne werden, wenn das erwüuürifnisder Tau mi1t inhrem Manne Schon bekannt 1st oder ach ihrem
ode bekannt werden muß Werden die eute NIC agen:
„Diese Tau 1st versehen und kirchlich beerdigt worden, ob-
schon sıe Dis ihrem Tod m1%t ihrem NMann ın SCAhWerer e1ınd-
schaft e ın dieser Feindschaft AQus dem en schied mi1t
dem Wiıllen, ihn ach ihrem 'Tod zugrunde Trıchten ESs 1sSt
also offenbar nicht schlimm, 1n schwerer eindschafit mi1ıt dem
eigenen Manne A en und sterben, w1ıe die Geistlichen
ın Unterricht und Predigt behaupten.“ Wenn die eute O UTN-
teilen werden und ofenbar Nn1ıC ohne TUnN: annn ist das
Ärgernis da, der nla schweren Sünden der Feind-
schaft und des Hasses). Dieses AÄrgernis kann sich NUur dadurch
vermileden werden, daß die Tau dem Manne wenigstens jel
hinterläßt, daß damıit . sein standesgemäßes Auskommen haben
WITrd, Sonst haben die eute immer TUn Z agen, die Tau
abe ıhnren Mann durch INr Testament Aaus Haß 1Ns en! esturzt.

Wir können voraussetzen, daß die Tau ihrem Manne 1m Te-
tament wenigstens den gesetzlich vorgeschriebenen Pfliıchtteil ZU-
gewlesen hat; sonst könnte der Mann das Testament anfechten,der Richter wurde i1ihm den Pflichtteil zusprechen, und der ieh-
sohn wäre annn AaUus renger Gerechtigkeit ehalten, den Pflicht-
te1il herauszugeben. Der überlebende Ehegatte ist Noterbe,ach dem deutschen (BGB 1931—1932), ach dem ;n  Österreichischen,1914 dem eutschen angeglichenen Z  G t9:6) und ach demschweizerischen (ZGB 462, 471) ecCc. Manche Autoren ind der
Ansicht, der Erblasser suüundige die strenge Gerechtigkeit,
wenn den Noterben den Pfülichtteil vorenthalte; andere aber,Genicot,  A E: 677, Merkelbach, LL 30 JU2, sehen Cdarın
1U eine Verletzung der Pıetat und Jegalen Gerechtigkeift, ı und
ZAWaTr eıne schwer sündhafte — dann, wenn der Noterbe dadurch

seinen standesgemäßen Unterhalt omm Genicot zıtiert hie-
für Aertnys, Cornelisse, Marres-Keuhker, Van estel, Waffelaert.
Manı ann! NAC| N, diese Ansicht probabel, also für pTakK-1SC. sicher halten. Im vorliegenden mußte INa  ] QUtF
iıne chwere Versündigung der Tau erkennen, da sS1e ihren
Mannn ‚erledigen‘‘ wollte, wenn auch nicht eiıne Sünde
die strenge Gerechtigkeit, sondern die Pietät Un dıeLegale Gerechtigkeit ware. Aber der Mannn könnte, W1ıe bemerkt,seinen Pfülichtteil ggrichtlich erzwıngen.



SE
roch Rach der

ch rach ezeichnet anchmal erlaubt Niemand WITr
em Vater verargen, wenn er inem K A  (r“  e  mißratenen Sohne. 1mestament nur den Pflichtteil hinterläßt und sich aut diese Weise

iıhm „rächt‘; nur darf das N1IC. tun AaUuSs eigentlichem Haß
was ist denn eigentlicher AHaß 2 Die Moralisten sind iın

der Begriffsbestimmung des Hasses merkwürdigerweise NIC. BDannıg. Sicherlich besteht der Haß ım allgemeinen 1ın einem (meistunwillkürlichen) Mißfallen und dem sich daran anschließendenreien Willen, der mißfallenden Person BOoses Zzu wunschen oderanzutun. Nur WOo.:eınem anderen freiwillig ‚Was Übles gewünschtWITd, annn VvVon sundhaftem Haß die KRede se1n, denn. das BOverdient Mißfallen, un!' außerdem omMmnT das Mißfallen dem
freien W111en  P e B sıch Man unterscheidet einen zweilachenaß dien eigentlichen odium inımicıtiae und une1lgentlichen(odium abominationis). In beiden Arten wunscht INa  5 dem Näch-
sten Was BOoses; denn nıchts Böses gewünscht WITrd, annnvon Haß g2ar nicht die Rede sein, sondern 1U  — on Mißfallen.ußerdem gehört ZU Haß daß FnNan der Person des NächstenÖses wünscht, N1IC. 10ß einer bösen Eigenschaft der Person.Der Unterschied zwischen den beiden Trtien des Hasses annn NUuU.daher kommen, daß INa  w beim eigentlichen Haß die Person alssolche zum Gegenstand des bösen Wunsches macht, beimx eigentlichen Haß N1IC. die Person als solche, Ssondern DUr 1NSO-
Ern sıe mıT e1iner bösen Eigenschaft behaftet ıst Wenn der ater
eın Kind wegen seines Benehmens züchtigt, wünscht derPerson seines indes das Übel der Schmerzen und verursachtes auch, und Wenn der Rıchter einen Verbrecher ZU  — Kerkerhaft

rurteilt, beraubt damit N1IC das Verbrechen, sondernıe Person des Verbrechers der Freiheit S muß mithin sehr
granı salis 52  ommen werden, WwWAas bei Notldin-Schmitt, DePraeceptis, ed 28, J. 100, ste „Odium abominationis, quodefertur ad am NnNam ProOXim.1, enere SU:  © mortale CCatum est, utpote contrarıum raecepto carıtatis, QUO proximumligere tenemur.“‘ Klarer wurde INa  ® sagen:. Sl odium reiertur1psam personam ut est DEFSONa, NO  5 ut est persona affectamalitia, est enere SUOo Ccatum rtale (und ‚WarLr jnimici-tiae, nicht abominationis).

Um auf den vorgelegten all kommen, ware denkbar,die Frau sich ihrem Manne wegen der Täatlichkeiten,1e sich ihr egenüber zuschulden kommen ließ, rächen will,10 abominationis, nicht odio —.  micitiae,  S  n daß sS1e ihrenMann gleichsam erledigen will, nıicht insofern die Würde einererson besitzt, sondern 1nsofern seine Person mit der Makel derTätlichkeiten seine TAau behaftet ISt. Allein bei dieser
rau, die bel ihrem laxen Ge  en und bel ihrer oheit dieseine Unterscheidung sicher nicht macht, ist zweifellos eigent-iıcher Haß 1m Spiel. Und selbst WCNnN sich NU  H u uneigent-lichen Haß (odium abominationis) handelte, geht die Rache Derdas zulässige Maß von Ösem, as S1e dem Manne wuünschen undnNntun dürfte, weıit hinaus. enn Was S1e ım Laufe der Tedem Manne Übles etitan und Was s1e Pflichtmäßigem ihmegenüber unterlassen hat, wiegt das Übel, das sıe vVonmn ihremMann Trdulden MUu.  ©: mehr als auf. Der uneigentliche Haßlß istber NUur dann erlaubt, S11 actıo (um derentwillen INa  =) deman‚dqen Öses WUnsı ; oder antut' relative mala eST, aquatenus
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Der der Frau,sich ihrem Manne Urc. die Bestim
mMunsenNn des "Testamentes a  rächen, 1ST a1sS0O schwer suündhaft,
gleichviel oD Sie Uus eigentlichem (odium inimicıt1iae) oder
eigentlichem Haß (odium abominationis) handelt

EıS 1St aber des weiteren och untersuchen, ob sich d1
Tau äauch bewußt 1ST, daß inr 1.  e sich auf die genannte AÄArt

rächen, schwer SUunNn! 1ST. Ihre Behauptung: „IcCh verzeihe
ihm ]a  er scheint anzudeuten, daß S1e sich der schweren und-
haftigkeit N1C. klar bewußt ist und meint, durch diese Art VO.  b
Verzeihung der ac den Stachel der schweren un nehmen

konnen. Das ist. aber C1HE auschung; denn 1st THEe
zusehen, Was diese Redensart besagen kann, an die TAU:
dem Manne WIT.  16 SCAhwWweres Übel antun will; enn dieser
Wille ist jedem schwer sündhafit. Da jedoch den
öpfen VOL ungebildeten Leuten auch unvereinbare Dinge VerLr
einbar sind, könnte immerhin SCIH, daß die Frau NU)  —$

jektiv, AT aber subjektiv schwer ‚sündigt. Das 1ST be1i der
antworfiung der drel gestellten Fragen berücksichtigen.

Wenn die TaAaU ıhrem Beichtvater, der v»orher nıchts da
(910) wu  e ıhren acheplan der Beichte mitteilt, und War
gen der ernstien Vorstellungen, die ihr Von einem Priester g_
mMacC. worden N, > 1st sıch anzunehmen, daß S16 di
schwere Sündhaftigkei iNres Planes ennn oder och wenigstens

dessen Erlaub e1it zweılfe. SONST würde SsS1e der Beich
N1C| davon sprechen. Der. Beichtvater wird 11© also iragen, ob
S1e in orgehen fuüur schwer sundhaft Wenn S1e „Nein“
sagt un! INa  m voraussieht, daß S1e Aaus Mangel Intelligenz
N1IC. einer besseren Einsicht gebrac. werden kann, könnte
INan S1e WenNnn N1iC. das Argernis befürchten WaTIle be
ihrem utien Glauben elassen, In Seelenheil nN1C
fahrden. er INa  @) aber, daß sS1e sich der esseren 1NS1IC.
AUS Haß ges aAhrenMannn verschließt, der Ja  5 befürchten
das orgehen der Tau ihren Mann werde öffentlich
bekannt werden, muß e ih: mehr zusetizen un etiwa en
„Aber Was wurden S1ie azu WwWenn nen der gerechte Gott

te Ich verzeihe dir deine Sunden, miıt denen du mich belei-
dig hast«t aber ich will mich fur. diese Beleidigungen dadurch
rachen, daß ich ich für CW1S die Hölle stoße? Ist die rau
AQUus Verstandesschwäche stump{fsinnig, daß auch das auf S1e
keinen Eindruck macC. könnte an S1e bedingungsweilse los-
prechen („S1 ADa es und weıter versehen.

aIm aber, daß S1e die schwere Sündhaftigkeit inres Tuns
einsieht und. davon trotzdem nicht abstehen will, hat S1C eine
Reue und keinen Vorsatz, 516 1ist sicher indisponiert, un INa  [}
MU. iNr offen erklaren: AICH arf und annn Sie leider nicht 10S5=
Sprechen. Unter diesen Umständen werden Sie auch autf die heilige
Wegzehrung un Krankenölun. verzichten und Stande der
sSschweren un VO.  $ otites Richterstuhl erscheinen mussen.  “Nach
dem Abschluß der Beicht wird } SIC, das Beichtsiegel nNn1ıC.

gefährden, ausdrücklich fragen, ob sS1e die Wegzehrung und
die heilige ung empfangen wolle Wenn S16 das bejaht, bleibt
nichts anderes Ubr18g, als ih die beiden Sakramente spenden,
weil INa  w) die Beichtkenntnis er Beicht, nN1ıC. aber außer-
alb derselben ungunsten des Beichtenden benuützen art.

‚Theol -prakt Quartalschrif 948 AAl



Pastoralifrag

Bevor 11la  5 aber weilt geht WIrd der Seelsorger die
Tau Iragen, oD STG bereit WAare, ihren Racheplan aufzugeben,
Tfalls der NMlann entweder persönlich in käme, S1e fur die
Täatlichkeiten Verzeihung bıtten, oder Urc den
Seelsorger Verzeihung Dpitten ließe Ist S1e aIiur N1C

aben, 1ST S11 indisponiert Stiimmtt S1e aber Z mußte der
Beichtvater S1e ausdrücklich Erlaubnis Dbıtten mM1 ihrem
Mannn ber die aC SpPrechen (Beichtsiegel!), oder S1e MU.:
selber der durch e1iNne andere ‚Person, den Ziehsohn, den
Mannn herbeirufen, sich mit inm VOL dem Seelsorger versöhnen
und das Lestament unwirksam machen. Geht - S auf diesen Vor-

schlag C1IN, kann S1IC, WEeNnn S1e WIlL, SOfort. losgesprochen
werden und die übrigen Sterbesakramente empfangen atsam
aber WaTe m1T der Lossprechung USW wartien, DIS die er
söhnung vollzogen und das Testament unwirksam gemacht 1ST

Wenn der Seelsorger außerhalb der Beicht schon vorher
WIird VDOT der Beicht VOILI-VO Racheplan erJahren hat

suchen die Aussöhnung herbeizuführen Vielleicht Dbesten S
daß ZUEerSsSt mM1 dem anne, der offenbar der bessere und edlere
e1l 1ST die aCc bespricht und ihn des Seelenheiles SE1NeTr
TAau willen, für das doch auch mitverantwortlich iSTt
beschwort allein oder MmM1% dem Seelsorger Z Kranken en
un S1e für d1ie Tatliıchkeiten Verzeihung bitten MI1tT der
KErklärung, SCe1 auch SseinNerselts bereit SEe1Ner Tau alle Pflicht-
VEerTSaumlNıss Angesichte ihres es vergeben, eNtSpre-
en der Vaterunserbitte wWwW1e„Vergib un  N NseTrTe chulden,
auch WIL vergeben uNnseren ScCchul  igern  66 der der Seelsorger
Dıetet sich dem Manne A sSC1INEIN Namen die Mar
zeihung auszusprechen. BDesteht dann die Tau trotzdem auf ihrem

Racheplan, WIrd ihr der Seelsorger SC 11 Bedauern ber die
Unmöglichkeit, S1e versehen, ausdrücken.

Wenn aber es TWwartien der Mann selber nicht DE
olchen Versöhnung bereit WAarce, WITrd der Seelsorger

direkt :  — Kranken enen, S1e Z fragen, 010 das, Was VOo  s
anderen s  D  ehört hat, auft Wahrheit beruhe G1ibt dann die TAau
die ahrneı des Gehörten Z WITd INla  5 S1e allem Ernste aul
das erhängnisvolle ihres acheplanes aufmerksam machen: autf
die chwere Sundhaftigkeit inrer Gesinnung und KT (TrOTtzZz des
AICch verzeihe ıNM ja‘ auf Unmöglichkeit, die 1L0Ossprechung

bekommen unld die übrıgen terb:akramente (erlaäubterweise)
empfangen, auf das Gerede der eute, daß S1e unversenen

gestorben sel, obgleich der Seelsorger Sı besucht habe, auf die
Möglichkeit, daß ihr das kirchliche Begräbnis verweigert werden

Es WaTe merkwürdig, WenNnn sıch die Tau 1U  ® N1IC her-
beiließe, das Testament andern. Der Seelsorger WIiIrd siıch

dann bemühen, die Versöhnung zwischen NMann und Trau aucn
außerlich herbeizuführen, WI1C oben gesagt WUurde

Sollte aber unmöglich eın die Tau ZUX ernun: ZU brin-
gen MU. INa  ) M1T den angegebenen Drohungen EirNsSt

freilich NUur,machen; ihre Hartnäckigkeit Aaus dem Haß
ihren Mann hervorgeht Ist daran der Mangel Einsicht

schuld, könnte INa  } S16 E Beıicht zulassen und ann O:
US ponendis wenigstens bedingungsweise absolvieren Das
befürchtende Ärgernis WaTe dann dadurch vermeiden, daß
INa  ®) der Wahrheit emäa. erklärt, die Tau sSe1 N1IC ganz ZU-

Trechnungsfähig Unter diesen mständen könnte INa  } ihr auch
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die anderen Sterbesakramente spenden un! die kirchliche Beerdi-
gun: vornehmen.

Wenn der eelsorger erst ach dem Versehgang VDO' Rache-
nlan erfährt, Wwird befürchten. daß die au die Sakramente
ungültig, DZW. unwürdig empfangen hnat und daß eın schweres
AÄrgernis entistie unaCcCcns wird ann das Ärgernis verhin-
dern musSsen, das annn Lun, ohne sich irgendwie das Innere
der TAau einzudrängen. kr wird sich bei in versgew1ssern, daß
der Racheplan besteht, und annn vorgehen, WIeEe soeben dargelegt
wurde. omMmm dann ZU  — Versöhnung,. und wird das Testament
geändert, ist die ac. fOro externo erledig Aber foro
interno? War die Frau bei der Basicht mala de, hat S16 mithın
die aC schuldba verschwiegen, War die Beichte sakrıle-
gisch, ebenso die heilige Wegzehrung un: die heilige Kranken-
Olun Der Seelsorger arf aber aus Rücksicht auf das Beicht-
siegel nicht die ra stellen; ob S16 die aCcC utem Glauben
verschwiegen habe; annn KLG  a Iragen, oD sS1ie och Wunsch
habe, den erfüllen könne. Verlangt SI annn nochmals
eichten, annn WwIird azu bereiıt eın un S1C, WEn S1e wieder
VO Racheplan schweigen sollte, offen daruber Iragen. Stellt
sich dann heraus, daß die Hrau sakrilegisch gebeichtet
MU: MMa  5 S1e dazu veranlassen, auch die Wegzehrung nochmals

empfangen, denn.. „praecepto Communion1s recipiendae NO
atısCit DL sacrilegam Communionem:'  “ (can. 861) Natürlich MU.:

diesem die Wegzehrung ganz geheim gespendet werden,
WEeNnNn SOonNst der Verdachtntstünde, daß die erste Wegzehrung
sakrilegisch War

obschon S1C daserlang die Tau nıcht mehr eichten,
Vorhandensein des Racheplanes zZug1Dü, wird( S1e auftf das
Sundige desselben aufmerksam machen und dann ach dem
Erfolg oder Mißer{folg der Mahnung vorgehen, W1EC unter
argele wurde

Muß der eelsorger ungunstigsten Falle ZU  (a einunNg
gelangen, die sterbenskranke Tau gehöre egen ihrer offenen
un allgemein ekannten Unversöhnlichkeit den „Deccatores
publici et manıfest1“ denen nach Cal 1240, 1; cdas kirchliche
Begräbnis verwelisern 1ST befolge „Uccurrente
praediectis Casibus aliquo uD10, consulatur, tempus S1Nat,
Ordinarius; permanente ubio, cadaver sepulturae ecclesjiastıicae
wadatur Ca LAamMmen ut remo0oveatur scanmnidalum

In den bisherigen Ausführungen wurde vorausgesetzt daß
die sterbenskranke Tau och BHes1itz ihrer geistıigen Tat  ve
un darum verhandlungsfähi Sel. WAar wird e der Tau auch
unter dieser Voraussetzung nicht mehr zusetizen, als unbedingt
nötig 1St, in Seelenheil un: die Vermeidung des Ärgernisses

sichern Aber och jel mehr gilt das für den Fall, daß die
Tau infolge inrer Krankheit schon benommen 1ST, daß der
Seelsorger m1t inr NC mehr recht verhandeln ann. Unt
diesen mstanden dürfiften die rel gSestellten Fragen olgendET
Weise beantworten SC1MH.

Wenn die TAau dem Seelsorger den Racheplan M1 dem AICH
verzeihe Ja“ der Beichte mitteilt damıt wenıgstens
nen leisen Zweifel der Erlaubtheit ihres orgehnens verrat
(Schon eswegen, weıl SIN riester inr vorher darüber 111S Ge-
WI1ISSen geredet hat), ann ihr der Beichtvater ag! ‚A  1r wollen
das die Beichte eingeschlossen aben, W1E VOTLT Gott sund-

AI



Tt Ware S] ber das est ückg
Sie te daß CN un Bejaht S1e die

KReue ndZU. VorsatzdSer 1ST sS1e innerlich genu nd
poniert un nachdem mi1t ihr kKeue un Vorsatz wirklich
eckt hat, kannn INan S1C absolvieren. Um das Ärgernis,das
wohl unbewußt geben WIird, SOWelt. och öglich 1StT,

verhiındern, wird INa  — ihr agen:;: „Ich mMöchte nen äaufjeden
all raten, das Testame widerrufen.‘‘ agt oder deutet S1e
s daß S1e das N1IC. wolle, wird IMNa  ; m1T inr N1C| weiter
vVon sprechen, ondern S1C Ruhe lassen und iNr nachher die
nderen Sakramente penden

Der Seelsorger WIrd aber ach dem ode der HTau, sobald
erfährt, daß die Testamentsöffnung erfolgt 1ST, schleunigst den
1eNsonn aufifsuchen undıhm 1NSs Gewissen reden, daß VeTr-
pflichtet 1ST, dem Ziehvater SO jel herauszugeben, daß dieser C111
standesgemäßes Auskommen haben ann. Hıezu 1ist der 1eNsohnn
arl N1C. aus Gerechtigkeit, wohl aber durch das der

nkbarkeit SCcC11EeNMN Ziehvater und UÜrec das allgemeine
der Nächstenliebe verpflichtet; denn dem Ziımmermann,

der SONST „erledigt‘ 1St, MU. geholien werden, allererster Stelle
- Sc1iNnem Ziehsohn.- So bleibt das Ärgernis allerdings och

eiter estehen, daß 111e F'rau den akramenten zugelassen
urde, obschon S16 ihrem. Manne sich schwer SUunNn: rächen:
O.  V SC denn, daß der Ziehsohn mit einer restrictio late
entalis agen kann, seine 1ehmutter abe ihm überlassen,

VO  5 der iıhm zufallenden Erbschafit anderen eben, jel
wolle

Diese AF_ das Ärgernis verhuüten, WIrd der Seelsorger atuch
annn versuchen, wWenn die Sterbende weni1g bei Verstand 1S%,

daß ihr N1ıCcC einmal den Rat erteılen kann, das Lestament
Z widerrufen oder vernichten.

Hat, der Seelsorger schon vDO  S der Beicht VOo  5 dem acne-
gehört, WIrd den Rat AA Widerruf oder ZUTrC Ver-

chtung des Testamentes SCANON DOT der Beicht en und annn
verfahren, WI1E soeben angegeben wurde. Es ann aber SC1IN, daß

erst ann ZUTLC Sterbenden gerufen WIrd, wenn diese nicht mehr
ahig ist, den Seelsorger und sSC1iNen Rat verstehen, daß S1e

mithin N1C. oder aum mehr beichten ann. In diesem Falle
1ırd INa  5 i1hr bedingungsweise die LOSSprechung en und dann

absolut die heilige Ölung; VO.  5 der eiligen Wegzehrung wird
INnan absehen dürfen Aber INa  $ WIrd sofort eim Ziehsohn die
nötigen Schritte unternehmen, das drohende Ärgernis
verhuten

Wenn der. Seelsorger erst ach dem Versehgang VOL dem
KRacheplan erfährt und der TAau nıcht einmal den Rat ZUE Ver-
nNıchtung des Testaments geben kann, bleibt ihm nichts anderes
übrig, als m1T dem Ziehsohn verhandeln und auf diese Art das
AÄrgernis verhuten ES wird auftf diesen wohnl sicher Eindruck
machen, WenNnn INa  - ihm sagt, sSel NıC. 10ß 1mM Gewissen unter
Todsünde verpflichtet, seiınem Ziehvater helfen, sondern aucn
der Ziehmutter, die ihm viele (zu viele) Wohltaten erwiesen

at, die Schande L  9 daß Ssie das Gerede der Leute
kommt ihres Hasses und unwürdigen Empfanges der
Sterbesakramente.

Wie aber; Wenn der Ziehsohn nicht m1t sıch reden Dann
15 das Ärgernis da und annn Nur dadurch vermindert werden,



da
mehr erhandeln abe aber ertira M, daß S1e
auf e11 Zureden hin das TestamentZ  ückgezogen Da
kirchliche Begräbnis rd ıhr N1ıC verweigern können.

Innsbruck. mberg
ehindernis des Verbrechens? nes hat X111939

mit Franz e1Ne kirchliche Ehe geschlossen. egen diese Ve
bindung,die inzwischen zıvılgerıichtlich geschieden wurde, ist
kirchlicher Nichtigkeitsprozeß anIm Oktober 1945 ahm
die den o0Se sich das Haus und mit ihm
Geschlechtsverkehr. Am VIL 1946 wurde ihnen C111 e  nd
Dboren. Die beiden hatten sich gegenseıitig die: Ehe versprochen
den Fall, dalß der Nichtigkeitsprozeß gunstig ausgehe. Franz
WIrd seit 31 1945 Rußland vermißt, un Tau hat jetz
die zivilgerichtliche Todeserklärung erwirkt. Ist Ce1Ne kirchliche
Irauung der nes mit 0oSe ohne 1spens möglich?
gesehen VO der rage, ob Franz urX eıt. des erstmalıgen
Geschlechtsverkehres der mıt iırklich tot War (In welchem

keine Ehe mehr un damit auch eın eDruc. vorgelegen
wäre), War das Eheversprechen der beiden bedingt, auf den
all des gunstigen usganges des Ehenichtigkeitsprozesses bezogen

Zum Tatbestand des Ehehindernisses des Verbrechens gehö
ach der Tre der Kanonisten 1 unbedingtes gegenseiftiges Ve
sprechen, ach dem ode des Wege stehenden rechtmäßig
atten die Ehe schließen, verbunden m1T materiell und ormell
vollständigem eDpruc. Die Kirche wiıll dadurch das Leben des
unschuldigen atten VOor den Gefahrenschützen, die aus
solchen Versprechen entstehenonnen vgl Jon
Kirchliches Gesetzbuch, rklärung Call. 1075, 1) DieAD
S1IC.  9 ach dem ode des anderen atten die Ehe schließen,
kann, W1e appello (Iractatus de sacramen(is, vol. V 484)
sagt, für den außeren Rechtsbereich allgemeinen' präsumiert
werden, SOWweit N1IC. z  4© NSserem alle, dasGegenteıil fes
StTeE. Da Agnes und 0Se sıch die Ehe 1U für den all des
günstigen Ausganges des enichtigkeitsprozesses versprochen
aben, liegt das Hindernis des erbrechens N1ıC. VOor, und S1iec
können, : Sonst eın Hındernis vorhanden ist, VO' Pfarrer
ohne Dispens getraut werden.

GTraz. Un-Prof Dr. oSse Trummer.

Kirchliche Trauung ach erfolgter sanatio radice. Der De-
kenntnislose Johann hat sich VO  + Jahren VOT dem Magiıstratder mit der katholischen Eleonore Tauen lassen. Im
Vorjahre wurde ciese 106 standesamtliche Verbindung durch
Sanatıo radice 1Ne kirchliche Ehe umgewandelt. Das A
suchen hatte die Frau ohne Wissen des Mannes gestellt. Johann
hat Ssiıch jetzt ZUTAufifnahme die irche gemelde Er MOC.
bei der Gelegenheit (anläßlich Se11€eS 25Jährigen „Ehejubiläums‘‘)auch feierlich der ırche getiraut werden. Ist das moOglIiC.

iıne kirchliche Nachtrauung ach erfolgter sanatio radice
iıst nıcht Nur uüberflüssig, sondern auch unzulässig. Es 1S%. namlich
1im Wesen dersanatio radice gelegen, daß durch S51 einNne
gultige Verbindung gültigen gemacht und gleichzeitig on
allfälligen Hindernissen SOWI1e VO:  5 der Konsenserneuerung spen-siert WIrd (can: 1138,; Da die Ehe erst l Augenblick der Aus-


